
13. die umfassende Auswertung der Informationen für 
die eigene Leitungsarbeit und die Sicherung einer 
straffen Kontrolle.
Unabhängig von der notwendigen unmittelbaren Zu
sammenarbeit der Rechtspflegeorgane mit den Stadt
verordnetenversammlungen dürfen die Beziehungen 
zum Kreistag und seinem Rat nicht vernachlässigt 
werden, wie überhaupt die verstärkte Hinwendung 
auf die Stadtproblematik nicht zu einer Verabsolutie
rung dieses Komplexes führen darf. Es muß gewähr
leistet werden, daß der Kreistag — und speziell der 
Rat des Kreises als Kollektivorgan — alle diejenigen 
Hinweise erhält, die er für die Wahrnehmung der 
grundsätzlichen Verantwortung den Städten gegenüber 
und für die Fundierung seiner diesbezüglichen Füh
rungsentscheidungen benötigt. Dies wird insbesondere 
dann der Fall sein müssen, wenn
— es sich um Probleme handelt, die über die Bedeu

tung, die Kompetenzen und die Einwirkungsmög
lichkeiten einer Stadt hinausgehen und konkrete 
Führungsentscheidungen und -maßnahmen durch 
die Kreisorgane der Staatsmacht erfordern;

— bestimmte Erscheinungen Zusammenhänge offenba
ren, die eines koordinierten Handelns mehrerer ter
ritorial Beteiligter bedürfen, und die Koordinie
rungsfunktion ausschließlich durch den Kreistag 
oder eines seiner Organe ausgeübt werden kann;

— es sich um Fragen handelt, die zwar eine einzelne 
Stadt betreffen, jedoch nur im Zusammenwirken 
mit den Organen des Kreistages oder ausschließlich 
durch diese entschieden werden können;

— in den Beziehungen der Rechtspflegeorgane zu den 
Stadtverordnetenversammlungen Störungen auftre- 
ten, die zwischen den Partnern auf Grund bestimm
ter Faktoren nicht behoben werden können und ein 
Einwirken des Kreistages oder des Rates des Krei
ses verlangen;

— sich in der Zusammenarbeit mit den Organen der 
Städte spezielle Faktoren ergeben, Erkenntnisse 
herausbilden oder Erfahrungen zeigen, die es wert 
sind, im gesamten Kreis verallgemeinert und durch
gesetzt zu. werden;

— es sich um grundsätzliche Fragen der Einhaltung 
und Durchsetzung der sozialistischen Gesetze oder 
anderer Rechtsvorschriften des Staates handelt, die 
der Stellungnahme oder der Entscheidung durch 
den Kreistag oder seine Organe bedürfen;

— der Kreistag oder der Rat des Kreises bestimmte 
Informationen von den Rechtspflegeorganen selbst 
anfordern.

Bei der Ausgestaltung der Wechselbeziehungen ist 
konsequent die Eigenverantwortung der einzelnen Or
gane zu gewährleisten, jedoch in hohem Maße ein ein
heitliches und koordiniertes Wirken zu sichern. Dabei 
dürfen keine illusionären Anforderungen an die Rechts
pflegeorgane gestellt werden, die zu einer Zersplitte
rung ihrer Arbeit und zur Vernachlässigung ihrer ur
eigenen Aufgaben führen. Die Leiter der zentralen 
Rechtspflegeorgane sollten durch Grundsatzentschei
dungen die Prinzipien, den Inhalt und den Umfang 
der Wechselbeziehungen zwischen den Rechtspflege
organen des Kreises und den Stadtverordnetenver
sammlungen eindeutig festlegen.

Zu den inneren Leitungsbeziehungen zwischen 
der Stadtverordnetenversammlung und ihren Organen

Die effektivste Verwirklichung der Aufgaben der 
Stadtverordnetenversammlung bei der Leitung des 
Vorbeugungsprozesses erfordert eine exakte Fest
legung der Verantwortung des Rates und seiner Mit

glieder, der Kommissionen der Volksvertretung und 
der Fachabteilungen des Rates der Stadt.
Dem Rat der Stadt als politisch-organisatorischem 
Zentrum der Stadtverordnetenversammlung kommt 
auch auf dem Gebiet der Kriminalitätsvorbeugung er
höhte Verantwortung zu. Er hat zu gewährleisten, daß 
die Stadträte und die übrigen Ratsmitglieder in ihrem 
Verantwortungsbereich auf der Grundlage der Be
schlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des 
Rates selbständig die notwendigen Maßnahmen zur 
wirksamen Kriminalitätsvorbeugung einleiten und den 
ihnen unterstellten Betrieben und Einrichtungen kon
tinuierlich Anleitung geben.
Aus dem Bestreben heraus, möglichst große Kreise der 
Bevölkerung in die Kriminalitätsbekämpfung einzu
beziehen, wurden in der Vergangenheit in einigen 
Städten Kommissionen, Arbeitsgruppen oder Aktivs 
des Rates gebildet, die z. T. mit weitreichenden Rech
ten und sogar Entscheidungsbefugnissen ausgestaltet 
wurden, so z. B. mit der Befugnis, von Werkleitern 
sozialistischer Großbetriebe Berichte entgegenzuneh
men. In einzelnen Städten wurde ihnen die Bezeich
nung „Verwaltungskommission“ gegeben. In der Stadt 
Quedlinburg bestand eine solche Kommission aus 
40 Mitgliedern mit drei Aktivs. Natürlich werden da
mit zunächst Erfolge erzielt. In ihrer Anlage und ihrer 
Arbeitsweise enthalten solche Gremien jedoch die Ten
denz, daß sich die Verantwortung von dem Macht
organ auf den Apparat verlagert und damit objektiv 
das Ressortdenken begünstigt wird. Es führt auch da
zu, daß sich der Rat als Kollektivorgan ebenso wie 
die Ratsmitglieder unter Hinweis auf solche Kommis
sionen von ihrer eigenen Verantwortung für die Or
ganisierung der Vorbeugung entlasten. Auf diese Weise 
entsteht gewissermaßen neben der Stadtverordneten
versammlung, ihren ständigen Kommissionen und dem 
Rat eine zweite Leitungsebene, relativ isoliert von den 
Organen der Staatsmacht im Territorium.
Das heißt nicht, daß wir solche Ratskommissionen völ
lig ablehnen. Sie müssen aber unter anderem Aspekt 
begriffen werden. Der Bürgermeister kann sich ein 
kleines Gremium sachkundiger Bürger bilden, die ihn 
in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Rechtspflege
organe in Grundfragen beraten, damit er seine Ver
antwortung für die Koordinierung und Anleitung der 
Vorsitzenden der ständigen Kommissionen wahrneh
men kann und das Ratskollektiv unter seiner Leitung 
seinen Pflichten gegenüber der Stadtverordnetenver
sammlung gei-echt wird. Sie können durchaus in be
stimmten Abständen Zusammenkommen, um die im 
Prozeß der Durchsetzung der Beschlüsse der Stadtver
ordnetenversammlung entstandenen Probleme zu ana
lysieren und daraus Vorschläge für weitere Maßnah
men der Machtorgane abzuleiten. Ihrem Wesen nach 
sind sie Stabsorgane und erhalten dadurch ihren be
rechtigten Platz im Leitungssystem.
Eine Hauptaufgabe besteht jetzt darin, die Rolle und 
die Autorität der ständigen Kommissionen als wesent
liche Form der unmittelbaren Machtausübung durch 
die Abgeordneten zwischen den Tagungen der Stadt
verordnetenversammlung im Vorbeugungsprozeß zu 
stärken. Sie üben durch eine planmäßige, zielgerich
tete Tätigkeit die Kontrolle darüber aus, daß die Do
kumente der Stadtverordnetenversammlung durch den 
Rat und seine Fachorgane und durch andere Staats
und Wirtschaftseinrichtungen durchgeführt werden 
und die Kriminalitätsvorbeugung als Bestandteil der 
Leitung der gesellschaftlichen Prozesse und der Füh
rung der Menschen verwirklicht wird.
Diese Anforderungen gelten uneingeschränkt für alle 
ständigen Kommissionen. Die Praxis zeigt jedoch, daß 
in zahlreichen Städten mit dem Bestehen und Tätig-
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